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Zitat von SteffdA

Warum stehen dann einige Artikel unter Gesetzesvorbehalt, andere nicht? Ich versteh
da die Systematik nicht.

Die Frage stellt sich doch im hier vorliegenden Zusammenhang nicht, da die
Versammlungsfreiheit explizit unter Gesetzesvorbehalt steht. Das Recht auf Leben und auf
körperliche Unversehrtheit im Übrigen nicht, was bereits andeutet, welches dieser beiden
Grundrechte bei Abwägung gegeneinander wahrscheinlich stärkere Berücksichtigung zu finden
hat. Folgerichtig wurde die Versammlungsfreiheit aus Gründen des Schutzes von Leben und
Gesundheit vorübergehend eingeschränkt.

Zitat von SteffdA

Es gibt einige Presseberichte, die von der Auflösung privater Zusammenkünfte in
geschlossenen Räumen berichten bzw. auch, das diese nicht erlaubt wären.

In Räumen darf tatsächlich kein generelles Versammlungsverbot ausgesprochen werden, da
dieses, wie du bereits korrekt beschrieben hast, durch Art. 8 Abs. 1 GG geschützt ist.
Gleichwohl müssen hier Auflagen, die z.B. durch die örtlichen Gesundheitsämter gegeben
wurden, berücksichtigt werden. Ich vermute, dass die von dir ins Spiel gebrachten privaten
Zusammenkünfte aufgrund entsprechender Verstöße aufgelöst wurden und nicht aufgrund der
generell unzulässigen Versammlung. Anders ausgedrückt: Versammlungsfreiheit in Räumen ja,
aber dennoch unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen. Bekanntes Beispiel dürften
Auflagen zum Brandschutz, Fluchtwegen usw. bei größeren Veranstaltungen sein.
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